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Betreff:  Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge im Rahmen von 
Resettlement 
Hier: Begleitschreiben zur Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des 
Innern und für Heimat gemäß § 23 Abs. 4 AufenthG vom 10. April 2024 
 

 

In Ergänzung zur Anordnung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) vom 10. 

April 2024 gemäß § 23 Abs. 4 AufenthG zur Aufnahme von besonders Schutzbedürftigen im 

Wege des Resettlements (Anlage) gebe ich die folgenden Hinweise zur Sicherstellung eines bun-

deseinheitlichen Verfahrens. Ich bitte Sie, die Aufnahmeanordnung und diese Hinweise weiteren 

fachlich betroffenen Ministerien Ihres Landes weiterzuleiten. 

 

 

 

1. Einreise nach Deutschland, Passpflicht und Dokumente 

 

Die besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge sind berechtigt, mit der durch das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) erteilten Aufnahmezusage, einem durch das Auswärtige Amt 

ausgestellten Visum und einem anerkannten und gültigen Reisedokument nach Deutschland 

einzureisen.  

 

Kann kein anerkanntes und/oder gültiges Reisedokument vorgelegt werden, die Identität des 

Flüchtlings aber durch andere Dokumente (z. B. Identitätskarte, Staatsangehörigkeitsnachweis, 

Geburtsurkunde) unter Berücksichtigung einer plausiblen Dokumentenlegende glaubhaft 
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nachgewiesen werden, wird ein Reiseausweis für Ausländer nach §§ 5, 7 der Aufenthaltsverord-

nung (AufenthV) durch die jeweils zuständige deutsche Auslandsvertretung ausgestellt.  

 

Kann der Flüchtling keine Dokumente vorlegen, ist seine Identität aber anderweitig glaubhaft 

festgestellt, so ist in der im Reiseausweis enthaltenen Rubrik, auf welchen Unterlagen der Reise-

ausweis ausgestellt wird, der Vermerk anzubringen, dass die Personalien auf eigenen Angaben 

des bzw. der Schutzbedürftigen beruhen. 

 

Das BMI hat den deutschen Auslandsvertretungen die Pauschalermächtigung für die Ausstellung 

von Reiseausweisen für Ausländer im Ausland erteilt. Diese sollen mit einer Gültigkeitsdauer von 

sechs Monaten ausgestellt werden. Eine listenmäßige Erfassung der Ausstellung wird monatlich 

durch das Auswärtige Amt an das BAMF übersandt. 

 

Schutzbedürftige im Resettlement-Verfahren sollen in der Regel nicht aufgefordert werden, zur 

Beschaffung eines Reisedokuments die Auslandsvertretung ihres Herkunftslandes aufzusuchen. 

 

Es kann eine Ausnahme von der Passpflicht durch das BAMF nach § 3 Abs. 2 AufenthG zur Ein-

reise erlassen werden, wenn die Identität des Flüchtlings unter Berücksichtigung einer plausiblen 

Dokumentenlegende nachgewiesen ist und die Einreise nach Deutschland über einen Direktflug 

erfolgt. Die Ausnahme von der Passpflicht wird vorsorglich bereits mit der Aufnahmezusage für 

alle Schutzbedürftigen erlassen. 

 

Die Aufnahmezusage sowie die Ausnahme von der Passpflicht sind ab Bekanntgabe sechs Mo-

nate gültig und erlöschen, wenn in diesem Zeitraum die Einreise nach Deutschland nicht erfolgt 

ist. 

 

Nach Einreise nach Deutschland und rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eines Reiseausweises 

für Ausländer oder einer Ausnahme von der Passpflicht sollte durch die zuständige Ausländerbe-

hörde bei der Prüfung der Zumutbarkeitsregelung des § 5 Abs. 1 und 2 AufenthV die Tatsache Be-

rücksichtigung finden, dass den aufgenommenen Personen als Resettlement-Flüchtling nach  

§ 23 Abs. 4 AufenthG eine Aufnahmezusage erteilt worden ist. Auf § 6 Satz 4 AufenthV wird ver-

wiesen.  

 

 

2. Familiennachzug 

 

Entsprechend des in Ziffer 2.b. der Aufnahmeanordnung enthaltenen Auswahlkriteriums „Wah-

rung der Einheit der Familie“, sind Familien grundsätzlich nur gemeinsam aufzunehmen und 

insbesondere das Zurückbleiben von Ehegatten, Eltern und Kindern in der Region zu vermeiden. 

 

Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, gelten für den Familiennachzug die allgemeinen 

Regelungen der §§ 27 ff. AufenthG. Zu beachten sind danach grundsätzlich auch die Regelertei-

lungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 AufenthG. Bei der Beurteilung, ob im Einzelfall ein 
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Abweichen von einem Regelerteilungsgrund (vgl. AVV zum AufenthG, Nr. 5.0.2.) für Familienan-

gehörige in Betracht kommt, sollte die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der bzw. die 

stammberechtigte Familienangehörige aufgrund seiner bzw. ihrer besonderen Schutzbedürftig-

keit gemäß § 23 Abs. 4 AufenthG aufgenommen wurde. Dabei ist auch zu beachten, dass der Fa-

miliennachzug zu Resettlement-Flüchtlingen dem Familiennachzug zu GFK-Flüchtlingen 

gleichgestellt ist und grundsätzlich privilegiert erfolgt (§ 29 Abs. 2 AufenthG). 

 

 

3. Kostentragung 

 

Der Bund trägt die Kosten für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und für den Transport 

der Flüchtlinge nach Deutschland. Diese Zusage umfasst auch die erforderliche medizinische 

Versorgung der Flüchtlinge (entsprechend § 4 Abs. 1 und 2 AsylbLG) bis zur Ankunft in der Ziel-

kommune. Sofern nach Einreise eine Zwischenunterbringung erfolgt, trägt der Bund die Kosten 

für einen bis 14-tägigen Aufenthalt einschließlich medizinischer Erstversorgung der schutzbe-

dürftigen Personen. In diesen Fällen eines durch das BAMF veranlassten maximal 14-tägigen 

Aufenthalts erfolgt die Verteilung etwaiger AMIF-Mittel im Verhältnis 70 % Land – 30 % Bund. 

 

Rechtzeitig innerhalb der 14-tägigen Zwischenunterbringung erlassen die aufgrund der Vertei-

lung durch das BAMF gemäß § 24 Abs. 3 AufenthG zuständigen Länder eine Zuweisungsentschei-

dung nach § 24 Abs. 4 AufenthG, um somit die (Anschluss-)Unterbringung entsprechend ihrer 

eigenen Landesaufnahmegesetze und deren Durchführungsverordnungen spätestens ab dem 15. 

Tag des Aufenthalts zu gewährleisten. Die Zuweisung durch die Länder in den Zuständigkeitsbe-

reich einer bestimmten Ausländerbehörde gemäß § 24 Abs. 4 AufenthG kann insbesondere Be-

deutung für die örtliche Zuständigkeit der Sozialleistungsträger haben. 

 

Sollte der Aufenthalt sich für einzelne Personen über 14 Tage hinaus verlängern, etwa aufgrund 

von Quarantäneregelungen oder medizinischen Notfällen, wird das für diese Personen zustän-

dige Land eine Lösung zur bilateralen Erstattung für die Unterbringungskosten über den 14. Tag 

hinaus in der Zwischenunterbringungseinrichtung anstreben, beispielsweise durch Vorlage einer 

Kostenübernahmeerklärung der nach der Zuweisungsentscheidung gemäß § 24 AufenthG zu-

künftig zuständigen kommunalen Ebene, wie dies auch in der Vergangenheit jedenfalls von eini-

gen Ländern praktiziert wurde. Wird keine entsprechende Lösung erzielt, wird das BMI das 

BAMF anweisen, in diesen Einzelfällen hilfsweise dem Kostenträger der jeweiligen Erstaufnah-

meeinrichtung der Länder die Kosten zunächst zu erstatten und als Ausgleich für jeden über den 

14. Tag hinausgehenden Aufenthaltstag zusätzlich 1 % der für diese Personen zugewiesenen 

AMIF-Mittel bis zu einem maximalen Prozentsatz von 70 % für den Bund einzubehalten.  

 

Sollte eine vom Bund organisierte Zwischenunterbringung einschließlich medizinischer Erstver-

sorgung der besonders schutzbedürftigen Personen aufgrund der einer nicht absehbaren bzw. 

nicht zu vertretenden Vielzahl von Einreisen, aufgrund von Quarantänevorschriften oder aus 

sonstigen, nicht planbaren Gründen nicht möglich sein, erfolgen die Einreisen ausnahmsweise 
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als Direkteinreisen. In diesen Fällen erfolgt die Verteilung der AMIF-Mittel im Verhältnis 80 % 

Land – 20 % Bund. 

 

Sofern Personen unmittelbar nach Ankunft von der zuständigen Behörde des aufnehmenden 

Landes am Flughafen abzuholen sind (insbesondere unbegleitete minderjährige Ausländer 

(UMA), Schwerstkranke, die nicht zentral aufgenommen werden), sind die Länder für die Organi-

sation verantwortlich (z. B. Bereitstellung von Bussen/Krankentransporten, Dolmetschern, Ver-

pflegung etc.) und tragen die Länder die hierfür anfallenden Kosten. 

 

 

4. Gesundheitsuntersuchung 

 

Im Auftrag des BAMF führt IOM medizinische Untersuchungen bereits im Ausland durch medi-

zinisches Fachpersonal durch.  

 

Personen, die nicht reisefähig sind oder bei denen akute Anzeichen für eine ansteckende Krank-

heit vorliegen, reisen nicht bzw. erst dann aus, nachdem festgestellt wurde, dass diese Erkran-

kung nicht mehr ansteckend ist.  

 

Am Tag vor der Ausreise findet zudem durch IOM ein sog. Pre-Embarkation-Check/Fit-For-

Travel-Check statt. 

 

Die medizinischen Daten werden über die Plattform „ALWIS“ dem jeweiligen Ziel-Bundesland 

als sichere Downloads zur Verfügung gestellt. 

 

 

5. Besonderheiten des aufzunehmenden Personenkreises 

 

In Hinblick auf UMA, die im Rahmen der Resettlement-Verfahren nach Deutschland einreisen, 

erfolgt die Bestimmung des aufnahmepflichtigen Landes vor Einreise des UMA durch das Bun-

desverwaltungsamt (BVA) analog dem geltenden Verteilverfahren für UMA, d. h. insbesondere 

auch unter Anrechnung auf die entsprechenden Aufnahmequoten. Die zuständigen Verteilstel-

len der aufnahmepflichtigen Länder weisen die betreffenden UMA dann einem in ihrem Bereich 

gelegenen Jugendamt zur Inobhutnahme zu. 

 

Das BAMF informiert das BVA spätestens 21 Tage vor der Einreise der UMA entsprechend und 

teilt auch mit, falls Gründe dafürsprechen, dass mehrere UMA als Gemeinschaft einem Zielort 

zugewiesen werden sollten. Das BVA gibt diese Informationen unverzüglich an die zuständigen 

Verteilstellen der aufnahmepflichtigen Länder weiter. 

 

Ist eine Verteilung gem. § 42b Abs. 4 SGB VIII analog ausgeschlossen, erfolgt die Bestimmung des 

aufnahmepflichtigen Landes vor Einreise der UMA durch das BAMF ebenfalls unter Anrechnung 

auf die entsprechenden Aufnahmequoten. 
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Im Übrigen umfasst die Aufnahme von UMA die Gewährleistung einer Abholung der UMA 

durch die zuständige Behörde des aufnehmenden Landes am Flughafen der Einreise per Sam-

melcharter mit den anderen Flüchtlingen. Dies gilt auch für UMA, die im Rahmen der Unallo-

cated Quota aufgenommen werden. Für die sonstigen Aufnahmen im Rahmen der Unallocated 

Quota klärt das BAMF vor der Einreise, welches Bundesland zur kurzfristigen Aufnahme der be-

troffenen Personen und ihrer Familienangehörigen bereit ist. 

 

Im Auftrag 

gez. Otte 

 

 

 

 

 

 

 

 


